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1) Der Verein führt als eingetragener Verein den Namen 1. Fußball-Club Kaiserslautern e.V. (1. FCK) und hat 
seinen Sitz in Kaiserslautern. Seine Farben sind rot und weiß. Die Vereinsflagge und das Vereinszeichen 
zeigen eine rote Kreisfläche – darin 1 FCK – entgegen dem Uhrzeigersinn in weißer Schrift. Das Stadion 
trägt den Namen Fritz-Walter-Stadion. 

(2) Der Verein entstand am 01.03.1909 durch den Zusammenschluss der drei Vereine FC 1900, FV Palatia 
und FC Bavaria und führte bis zur Fusion mit dem Sportverein Phönix im Jahre 1929 den Namen Fußball-
verein Kaiserslautern. Als Gründungstag gilt der 02.06.1900. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Spieljahr, vom 01.07. eines Jahres bis zum 30.06. des folgenden Jahres. 

ART. 1 - NAME, SITZ UND RECHTSFORM

1) Zweck und Aufgabe des Vereins ist die sportliche Ertüchtigung seiner Mitglieder, insbesondere der 
heranwachsenden Jugend, die Förderung der Jugendhilfe sowie die planmäßige Pflege und Förderung 
aller Arten der Leibesübungen. Der Verein unterstützt andere öffentliche Organe und Einrichtungen, 
die ebenfalls der Leibeserziehung dienen. Der Verein verfolgt des Weiteren den Zweck der Förderung 
von Kunst und Kultur durch die ideelle und finanzielle Förderung der Traditionspflege, z. B. durch die 
Einrichtung und Unterhaltung eines Vereinsmuseums oder einer dafür vorgesehenen Organisation, und 
der Förderung von sozialen Projekten.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke zugunsten der Allgemein-
heit im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke” in der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig; 
er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 

(3) Der Verein verhält sich weltanschaulich, parteipolitisch und konfessionell neutral und bekennt sich zu 
den Werten des Grundgesetzes.

(4) Alle Ämter in Organen des Vereins können, soweit diese Satzung nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt, ehrenamtlich oder hauptamtlich wahrgenommen werden. Hauptamtliche Vorstandsmitglie-
der dürfen keine weiteren Tätigkeiten (Nebentätigkeiten) ausführen. Ausnahmen bedürfen der Zustim-
mung des Verwaltungsrates.

(5) Ehrenamtliche Organmitglieder erhalten Ersatz der ihnen aufgrund der Ausübung ihres Amts entstan-
denen angemessenen Auslagen; über die Erstattung, insbesondere bei der Wahrnehmung repräsentati-
ver Aufgaben, entscheidet der Vorstand bzw. der Verwaltungsrat, sofern der Vorstand betroffen ist. Da-

ART. 2 - ZWECK UND AUFGABEN DES VEREINS
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rüber hinaus dürfen sie Aufwandsentschädigungen nur bis zur Höhe des steuerlichen Maximalbetrages 
erhalten, wenn dies in dieser Satzung explizit gestattet wird.  

(6) Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(7) Der Verein hat die Lizenzspieler- sowie die Mannschaften zwischen U23 bis einschließlich U17 der 
Fußballabteilung in die 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA ausgegliedert. Der Verein muss stets 100% 
der Geschäftsanteile an deren Komplementär-GmbH 1. FC Kaiserslautern Management GmbH halten. 

(8) Der Verein muss an jeder Tochtergesellschaft mehrheitlich beteiligt sein, d.h. in der Haupt- oder 
Gesellschafterversammlung über 50 Prozent der Stimmanteile zuzüglich mindestens eines weiteren 
Stimmanteils verfügen. Im Falle einer KGaA genügt ein Stimmenanteil des Vereins von weniger als 50 
%, wenn der Verein oder eine von ihm zu 100% beherrschte Tochtergesellschaft die Stellung des Kom-
plementärs hat und auf andere Weise sichergestellt ist, dass der Verein eine vergleichbare Stellung hat, 
wie ein an der Tochtergesellschaft mehrheitlich beteiligter Gesellschafter, sowie über die Mehrheit im 
Kontrollorgan verfügt. Im Falle einer KGaA genügt es, wenn

(a) der Verein über die Mehrheit in einem etwaig bei dem Komplementär eingerichteten Kontrollorgan 
verfügt und das Kontrollorgan nicht gegen die Mehrheit der von dem Verein entsandten Mitglieder des 
Kontrollorgans entscheiden kann und 

(b) dem Verein in der Satzung der KGaA Entsendungs- und/oder Vorschlagsrechte für die Mehrheit der 
Mitglieder des Aufsichtsrates eingeräumt werden.

Über die Entsendung entscheidet der Verwaltungsrat des Vereins. 

Im Übrigen richten sich die Bestimmungen zwischen Verein und Tochtergesellschaften nach dem 
GmbHG sowie dem AktienG. 

(9) Alle gewerblichen Schutzrechte im Zusammenhang mit dem Namen und dem Logo des 1. FC Kai-
serslautern e.V. verbleiben dem Verein. Der Verein kann seinen Tochtergesellschaften Lizenzen zur Nut-
zung der gewerblichen Schutzrechte erteilen.

(10) Jede vorgenommene rechtsgeschäftliche Verfügung, insbesondere eine Übertragung oder Ver-
pfändung oder sonstige Belastung, der vom Verein gehaltenen Kapitalanteile an Tochtergesellschaften 
des Vereins ist in der Mitgliederversammlung zu begründen. Bei jeder Übertragung von Kapitalanteilen 
an Tochtergesellschaften des Vereins hat der Verein sich ein Vorkaufsrecht vorzubehalten. Der Verzicht 
auf die Einräumung und/oder die Ausübung eines Vorkaufsrechts ist in der nächsten Mitgliederver-
sammlung zu begründen.
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1) Der Verein hat ordentliche und jugendliche, aktive und passive Mitglieder. 

(2) Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder ab Vollendung des 16. Lebensjahres, Ehrenmitglieder und 
korporative Mitglieder.

(3) Jugendliche Mitglieder sind Mitglieder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres.

(4) Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die eine Sportart im Verein ausüben und mindestens einer Sport-
abteilung des Vereins nach Art. 27 Abs. 1 zugeordnet sind. Sofern passive Mitglieder sich bei Erwerb 
der Mitgliedschaft gemäß Art. 5 Abs. 3 oder durch nachträglichen Antrag keiner Abteilung anschließen, 
gelten sie als Mitglieder der Fußball-Abteilung.

ART. 4 - MITGLIEDER

1) Mitglied kann jede natürliche Person werden. Der Verein kann auch korporative Mitglieder aufnehmen.

(2) Die Aufnahme Minderjähriger setzt die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter voraus.

(3) In dem Aufnahmeantrag soll die Abteilung bezeichnet werden, der sich der Bewerber anschließen 
will. Fehlt diese Angabe, so wird der Bewerber Mitglied der Fußball-Abteilung.

(4) Jugendliche Mitglieder werden Mitglied der „TEUFELSBANDE“ („Kids-Club“), wenn die Erziehungsbe-
rechtigten dies ausdrücklich durch Einreichung eines entsprechenden Antrages wünschen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung eines Aufnahmeantrages sind 
dem Antragsteller die Gründe schriftlich mitzuteilen. Gegen diesen Bescheid ist innerhalb von zwei Wo-
chen ab Zustellung der Einspruch zulässig. Der Einspruch ist an den Ehrenrat zu richten, der auch über 
den Einspruch entscheidet. 

ART. 5 - ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT
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(1) Der Verein ist Mitglied in seinem Regional- und Landesfußballverband. Aus der Mitgliedschaft des 
Vereins im Regional- und Landesfußballverband, die ihrerseits Mitglieder des Deutscher Fußball-Bund 
e.V. (DFB) sind, und den in den Satzungen dieser Verbände enthaltenen Bestimmungen über die Maß-
geblichkeit von DFB-Satzung und DFB-Ordnungen folgt die Verbindlichkeit dieser Bestimmungen des 
DFB in ihrer jeweiligen Fassung für den Verein und seine Mitglieder.

(2) Der Verein ist Mitglied des Sportbundes Pfalz sowie der für die einzelnen im Verein betriebenen 
Sportarten zuständigen Fachverbände und als deren Mitglied den jeweiligen Satzungen unterworfen. 
Der Vorstand entscheidet über den Eintritt in Fachverbände bzw. über den Austritt nach Anhörung der 
jeweils betroffenen Fachabteilung.

ART. 3 - VERBANDSZUGEHÖRIGKEIT



(1) Die Mitgliedschaft, die nicht übertragbar ist, erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss; bei korpo-
rativen Mitgliedern endet die Mitgliedschaft auch mit Auflösung des Mitgliedsunternehmens. Die Mit-
gliedschaft erlischt ferner, wenn das betroffene Mitglied trotz zweifacher Mahnung mit seiner Beitrags-
zahlung mehr als drei Monate in Verzug ist.

(2) Der Vereinsaustritt kann durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Kalenderhalbjahr erklärt werden. Bereits geleistete Beiträge wer-
den nicht erstattet.

(3) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn 
a) in grober oder wiederholter Weise gegen die Satzung, Ordnungen oder Beschlüsse der Organe des 
Vereins verstoßen wurde, oder

ART. 7 - ERLÖSCHEN DER MITGLIEDSCHAFT
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(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder ergeben sich aus dieser Satzung sowie den in dieser Satzung 
vorgesehenen Ordnungen. 

(2) Jedes Mitglied kann nach Maßgabe der Satzung und der vom Vereinsrat zu beschließenden Vereins-
ordnung am Vereinsleben teilnehmen.
(3) Jedes ordentliche Mitglied (vgl. Art. 4 Abs. 2) hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung. Jugend-
liche Mitglieder können an den Mitgliederversammlungen teilnehmen, haben jedoch kein Stimmrecht.

(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, 
a) das Ansehen des Vereins zu wahren sowie die Satzung einzuhalten; 
b) die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge sowie ggf. die Abteilungssonderbeiträge 
gemäß Art. 27 Abs. 6 dieser Satzung entsprechend den Beschlüssen der Mitglieder- bzw. Abteilungsver-
sammlung zu zahlen; 
c) seinen Beitrag jährlich (jeweils zum 10.07.) oder halbjährlich (jeweils zum 10.01. und 10.07.) im Voraus 
durch Bankeinzug zu zahlen und den Vorstand über Änderungen der Bankverbindung unverzüglich zu 
informieren;
d) dem Vorstand eine postalische und/oder E-mail-Adresse mitzuteilen und ihn über Änderungen un-
verzüglich zu informieren.

(5) Die jeweilige Beitragshöhe richtet sich nach der von der Mitgliederversammlung zu beschließenden 
Beitragsordnung.

(6) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

ART. 6 - RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

(6) Nimmt der Vorstand den Aufnahmeantrag an, beginnt die Mitgliedschaft mit der ersten Beitragszah-
lung und der Zahlung der Aufnahmegebühr.



(1) Die Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung; 
b) der Verwaltungsrat; 
c) der Vorstand; 
d) der Ehrenrat; 
e) der Vereinsrat; 
f) die Rechnungsprüfer. 

(2) Mitglied in einem Organ des Vereins können nur natürliche Personen sein, die Mitglied des Vereins sind.

(3) Die Mitgliedschaft in einem Organ beginnt mit der Wahl/Bestellung und deren Annahme durch das 
jeweilige Organmitglied. Die Organstellung endet mit Erlöschen der Vereinsmitgliedschaft, Rücktritt 
oder Abberufung vom Amt als Organmitglied oder Annahme der Wahl durch den neugewählten Amts-
träger.

(4) Kein Mitglied kann mehr als einem der in Abs. 1 lit. b) bis d) sowie f) genannten Organe angehören. 
Mit der Annahme der Wahl in ein weiteres Organ endet automatisch das Amt in dem bisherigen Organ, 
sofern diese Satzung nicht explizit eine vorübergehende kommissarische Übernahme eines weiteren 
Amts vorsieht.

(5) Mitglied eines in Abs. 1 lit. b), c) und f) genannten Organs darf nicht sein, wer als Mitarbeiter oder 
Organmitglied von Unternehmen tätig ist, die zu mehreren Gesellschaften oder Vereinen der Bundes-
liga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga oder der Regionalliga oder mit diesen verbundenen Unternehmen 
in wirtschaftlich erheblichem Umfang in vertraglichen Beziehungen im Bereich der Vermarktung ein-
schließlich des Sponsorings oder des Spielbetriebes stehen oder an ihnen beteiligt ist, wobei Konzerne 
und die ihnen angehörenden Unternehmen als ein Unternehmen gelten. Ebenso wenig dürfen Perso-
nen in diese Organe gewählt werden, die Mitglieder von Geschäftsführungs- oder Kontrollorganen 
einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Vereins der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga 
oder der Regionalliga sind. Der DFB bzw. der Ligaverband kann auf begründeten Antrag des Vereins 
eine Ausnahmegenehmigung erteilen.

ART. 8 - ORGANE DES VEREINS

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan.

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Aufgaben und Ziele des Vereins, seine Organisation 

ART. 9 - DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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b) das Ansehen des Vereins in vorsätzlicher oder schwerer Weise geschädigt wurde.

Für das Verfahren zum Ausschluss eines Mitglieds gilt Art. 26.

(4) Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch am Vereinsvermögen.



und bestimmt die allgemeinen Richtlinien der Vereinsarbeit. Ihr obliegt insbesondere die Wahl der Mit-
glieder des Vorstandes, des Verwaltungsrats, des Ehrenrates und der Rechnungsprüfer.

(3) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates einberufen, bei des-
sen Verhinderung oder Weigerung durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates, bei 
dessen Verhinderung oder Weigerung durch den Vorsitzenden des Ehrenrates.

(4) Zu jeder Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder über ein Veröffentlichung auf der Vereinshome-
page www.fck.de unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindes-
tens vier Wochen zu laden. Mitglieder, die der Geschäftsstelle des Vereins ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt 
haben, sind mit gleicher Frist zusätzlich per E-Mail an die zuletzt mitgeteilte E-Mail-Adresse zu laden. Die 
Frist beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung auf der Vereinshomepage; für die zusätzlich per E-Mail 
zu ladenden Mitglieder beginnt die Frist mit dem Tag der Absendung der E-Mail.

(5) Jedes ordentliche Mitglied kann durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand die Aufnah-
me eines bestimmten Tagesordnungspunktes auf die Tagesordnung einer Mitgliederversammlung be-
antragen; soll unter dem Tagesordnungspunkt eine Beschlussfassung erfolgen, muss der Antrag die 
Formulierung eines konkreten Beschlussvorschlages enthalten. Mitgliederanträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung in Bezug auf Satzungsänderungen können nur für die Jahreshauptversammlung gestellt 
werden. Ein solcher Satzungsänderungsantrag muss dem Vorstand bis zum 31.08. des entsprechenden 
Jahres zugehen, jeder sonstige Antrag bis zum Ablauf des 14. Tages vor der Mitgliederversammlung.
Ein Satzungsänderungsantrag ist (ohne Angabe des Namens des Antragstellers) in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung anzugeben und als Mitgliederantrag kenntlich zu machen. Im Übrigen sind zu-
lässige Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung vom Vorstand spätestens bis zum Ablauf des 7. Tages 
vor der Mitgliederversammlung auf der offiziellen Internetseite des Vereins bekannt zu machen. 
Über die Aufnahme des neuen Tagesordnungspunktes in die Tagesordnung entscheidet die Mitglieder-
versammlung durch Beschluss, der einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf. 

Das Recht eines jeden Mitglieds, Verfahrensanträge oder Beschlussanträge zu bereits vorhandenen Ta-
gesordnungspunkten zu stellen, bleibt durch die vorstehenden Regelungen unberührt.

(6) Nach Ablauf der in Abs. 5 bestimmten Fristen, insbesondere während der Versammlung, ist ein An-
trag auf Ergänzung der Tagesordnung (Dringlichkeitsantrag) nur zulässig, wenn er keine Beschlussfassung 
durch die Mitgliederversammlung zum Gegenstand hat, und die Gründe, weshalb der Antrag nicht frist-
gerecht gestellt worden ist und weshalb dennoch eine Behandlung des Tagesordnungspunktes aus Sicht 
des Antragstellers dringend erforderlich ist, bei der schriftlichen Antragstellung angegeben werden.

Dringlichkeitsanträge, die bis einschließlich des vierten Tages vor dem Versammlungstag gestellt wer-
den, sind unverzüglich vom Vorstand auf der offiziellen Internetseite des Vereins bekannt zu machen. 
Über die Ergänzung der Tagesordnung auf einen zulässigen Dringlichkeitsantrag hin entscheidet die 
Mitgliederversammlung durch Beschluss mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.

(7) Alle Anträge von Mitgliedern nach Abs. 5 und 6 sind bei ihrer Veröffentlichung im Internet vollständig 
und bei ihrer Veröffentlichung im Begleitheft zur Mitgliederversammlung mit Ausnahme des Namens 
des Antragstellers zu anonymisieren.
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(8) Bei Fristen und Terminen, die vom Tag der Mitgliederversammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der 
Versammlung nicht mitzurechnen. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag in Rheinland-
Pfalz, so gilt der darauffolgende Werktag als Fristende. Das Fristende ist mit der Einladung bekannt zu geben.

(9) Mitgliederversammlungen werden grundsätzlich unter persönlicher Anwesenheit der Mitglieder ab-
gehalten. Der Vorstand kann entscheiden, den Vereinsmitgliedern die Teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege der Bild- und Tonübertragung und die Aus-
übung ihrer Mitgliederrechte auf diesem Weg zu gestatten. Dem Vorstand obliegt ferner die Entscheidung, 
ob die Teilnahme der Mitglieder ausschließlich im Wege der Bild- und Tonübertragung oder sowohl per 
Bild- und Tonübertragung als auch persönlich am Versammlungsort gestattet sein soll. Die Festlegung der 
technischen und organisatorischen Details obliegt dem Vorstand.

Macht der Vorstand von seinem Recht nach Abs. 9 Satz 2 Gebrauch, hat er zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung die Gründe für seine Entscheidung darzulegen. Eine ermessensfehlerhafte Entscheidung des 
Vorstands nach diesem Abs. 9 begründet nicht die Nichtigkeit der auf dieser Mitgliederversammlung ge-
fassten Beschlüsse.

(1) Die Jahreshauptversammlung (= ordentliche Mitgliederversammlung) findet jährlich in der Zeit zwi-
schen dem 15.10. und 20.12. statt.

(2) Sie muss insbesondere folgende Tagesordnungspunkte behandeln:
a) Beschlussfassung über die Ergänzung der Tagesordnung infolge von Mitgliederanträgen nach Art. 9 
Abs. 5 und 6;
b) Bericht des Vorstandes mit Vortrag des Jahresabschlusses;
c) Bericht des Vereinsrates;
d) Bericht der Rechnungsprüfer;
e) Bericht der Geschäftsführung der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH
f) Bericht des Verwaltungsrates
g) Entlastung von Vorstand und Verwaltungsrat
h) für den Fall der Nichtentlastung des Vorstandes: Abwahl des Vorstandes;
i) für den Fall der Nichtentlastung des Verwaltungsrats: Abwahl des Verwaltungsrats;
j) sofern eine Wahl nach dieser Satzung erforderlich ist: Wahl der Mitglieder des Vorstandes, des Ver-
waltungsrats, des Ehrenrates und der Rechnungsprüfer;
k) Ehrungen; 
l) sachliche Behandlung zugelassener Mitgliederanträge nach Art. 9 Abs. 5 und 6.

ART. 10 - ORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

(1) In den folgenden Fällen ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen: 
a) auf Beschluss entweder des Vorstandes, des Verwaltungsrats, des Ehrenrates oder des Vereinsrates, 

ART. 11 - AUßERORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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(1) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie-
nenen Mitglieder beschlussfähig. Sie wird durch den Verwaltungsratsvorsitzenden oder einer von die-
sem bestimmten Person geleitet. Die Entlastung und die Wahl des Verwaltungsrats leitet der Vorsitzen-
de des Ehrenrats oder einer von diesem bestimmten Person, die nicht dem Verwaltungsrat angehört. 
Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die gesamte 
Versammlung oder einzelne Tagesordnungspunkte einen anderen Versammlungsleiter bestimmen.

(2) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das von dem vom Versammlungsleiter 
zu bestimmenden Protokollführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll soll Ort und Zeit der Versammlung, 
die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, 
die Tagesordnung sowie die gefassten Beschlüsse samt den Abstimmungsergebnissen enthalten. Das 
Protokoll ist binnen drei Monaten nach der Mitgliederversammlung auf der offiziellen Internetseite des 
Vereins zu veröffentlichen. Der Verlauf der Mitgliederversammlung kann ergänzend zum schriftlichen 
Protokoll auch in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Hierüber entscheidet vorbehaltlich eines abwei-
chenden Beschlusses der Mitgliederversammlung der Versammlungsleiter, der dies vor Beginn der Auf-
nahme anzukündigen hat.

(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
sofern die Satzung oder zwingende gesetzliche Regelungen keine andere Mehrheit vorschreiben. Stim-
mengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

(4) Satzungsänderungen und Änderungen des Vereinszwecks können nur mit einer Mehrheit von 2/3 
der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

(5) Jedes ordentliche Mitglied hat bei der Abstimmung eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persön-
lich ausgeübt werden; Vertretung ist insoweit nicht gestattet. Korporative Mitglieder üben durch ihren 
entsandten und schriftlich bevollmächtigten Vertreter das Stimmrecht aus.

(6) Die Wahl der Vereinsorgane ist geheim. Liegt nur ein Vorschlag für ein Amt vor, so erfolgt die Wahl 
per Akklamation, es sei denn, dass ein wahlberechtigtes Mitglied geheime Wahl beantragt. Bei Listen-
wahl sind die Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Die Nachfolgenden gelten 
in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen als Ersatzmitglieder, soweit Ersatzmitglieder gewählt 
werden müssen.

ART. 12 - VERSAMMLUNGSABLAUF
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wobei die zu behandelnde Tagesordnung anzugeben ist;
b) auf schriftlichen Antrag von mindestens 600 ordentlichen Mitgliedern, der die zu behandelnde Ta-
gesordnung angeben muss und an den Vorstand zu richten ist; sinkt die Zahl der ordentlichen Mitglie-
der unter 2000, so genügen 5% der Mitglieder zur Antragsberechtigung.

(2) Die Regelungen des Art. 9 Abs. 3 bis 9 gelten entsprechend auch für außerordentliche Mitglieder-
versammlungen.



(1) Der Verwaltungsrat besteht gemäß Art. 13 Abs. 1 aus bis zu sieben Mitgliedern, wovon fünf Mitglieder 
von der Mitgliederversammlung gewählt und bis zu zwei Mitglieder gemäß Art. 14 Abs. 3 vom Verwal-
tungsrat kooptiert werden können.

(2) Die Mitgliederversammlung wählt fünf Verwaltungsratsmitglieder und drei Ersatzmitglieder nach 
dem Grundsatz der Listenwahl mit der Maßgabe, dass jedes Mitglied fünf Stimmen hat, von denen er 
jedem Bewerber aber höchstens eine Stimme geben darf. Im Übrigen gilt Art. 12 Abs. 6 Satz 3 und 4 
sowie Art. 14 Abs. 4 bis 10. 

(3) Der Verwaltungsrat kann bis zu zwei zusätzliche Verwaltungsratsmitglieder durch Wahl bestellen 
und, sofern die Bestätigung durch die Mitgliederversammlung noch nicht erfolgt ist, wieder abberufen; 
Bestellung und Abberufung bedürfen jeweils einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen. Die 
Bestellung durch den Verwaltungsrat ist in der nächsten Mitgliederversammlung durch die Mitglieder 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu bestätigen. Wird die Bestätigung versagt, schei-
det der Betroffene mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat aus. 

(4) Die Amtsperiode des Verwaltungsrates beträgt jeweils drei Jahre. Sie beginnt mit der Wahl der zu 
wählenden Verwaltungsratsmitglieder in der Mitgliederversammlung und der Annahme des Amtes 
durch die Gewählten und endet mit Neuwahl des Verwaltungsrates durch die ordentliche Mitglieder-

ART. 14 - WAHL DES VERWALTUNGSRATES
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(1) Der Verwaltungsrat besteht aus höchstens sieben Mitgliedern, die gemäß den Regelungen in Art. 14 
gewählt werden. 
(2) Verwaltungsratsmitglieder dürfen nicht in einem Anstellungsverhältnis zum Verein oder einer Toch-
tergesellschaft des Vereins stehen oder auf anderer Basis entgeltlich für ihn oder seine Tochtergesell-
schaften tätig sein. 

(3) Mitglieder des Verwaltungsrats sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Ausnahmsweise kann allen 
oder einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats eine angemessene Aufwandsentschädigung gezahlt 
werden, wenn sie zuvor aufgrund konkreter Anforderung vom Ehrenrat genehmigt worden ist.

(4) Die Verwaltungsratsmitglieder haften gegenüber dem Verein nur für grob fahrlässig oder vorsätzlich 
verursachten Schaden.

(5) Im Übrigen gelten für das Verhältnis zwischen Verein und Verwaltungsrat bzw. einzelnen Verwal-
tungsratsmitgliedern die Bestimmungen des Aktiengesetzes über Aufsichtsräte entsprechend.

ART. 13 - VERWALTUNGSRAT

(7) Jeder Kandidat, der sich zur Wahl in ein Vereinsorgan stellt, muss sich im Vorfeld der Wahl schriftlich 
gegenüber dem Vorstand zur Annahme des Amts im Falle seiner Wahl bereiterklärt haben.

(8) Wiederwahl ist möglich.



versammlung im 3. Jahr nach dem Jahr der Wahl und der Amtsannahme durch die neu Gewählten. 
Die Amtsperiode der nach Abs. 3 vom Verwaltungsrat bestellten und von der Mitgliederversammlung 
bestätigten Verwaltungsratsmitglieder dauert bis zur nächsten ordentlichen Wahl des gesamten Ver-
waltungsrats.

(5) Vorschläge für die Wahl zum Verwaltungsrat können bis spätestens drei Wochen vor dem Termin der 
Mitgliederversammlung, in der Neuwahlen stattfinden sollen, an den Vorsitzenden des Ehrenrates ge-
richtet werden. Der Wahlvorschlag muss die schriftliche Erklärung des Kandidaten enthalten, wonach er

a) als Kandidat zur Verfügung steht und für den Fall, dass der Wahlvorschlag eine ausreichende Mehrheit 
findet, das Amt annimmt, sowie

b) die jeweils geltenden Erklärungen des Vereins zur Geheimhaltung und zum Ausschluss von Interes-
senskonflikten (Compliance-Erklärung) unterzeichnet hat.

(6) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Ehrenrates sowie der Vorsitzende des 
Vereinsrates, im Verhinderungsfalle deren jeweilige Stellvertreter, bilden einen Wahlausschuss. Dieser 
Wahlausschuss hat die Wahlvorschläge zu beraten und ist berechtigt, nach eigenem Ermessen geeigne-
te Kandidaten zu suchen und anzusprechen. Die Sitzung des Wahlausschusses wird vom Vorsitzenden 
des Ehrenrates, im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter, einberufen und geleitet.

(7) In der Beratung ist, wenn notwendig nach Befragung einzelner Kandidaten, zu erörtern, ob die vor-
geschlagenen Kandidaten für das jeweilige Amt fachlich und persönlich geeignet sind. Zur Wahl sind 
grundsätzlich nur Bewerber zuzulassen, deren persönlicher und beruflicher Werdegang sowie deren 
Einstellung zu den Zielen und Zwecken des Vereins die Annahme begründen, dass sie den Anforde-
rungen an das ausgeschriebene Amt gewachsen sind und das Amt zum Wohle des Vereins ausüben 
werden.

(8) Kommt der Wahlausschuss mehrheitlich zu der Auffassung, dass einzelne Kandidaten, die in Abs. 7 
genannten Kriterien nicht erfüllen, ist der Wahlvorschlag nicht zuzulassen.

(9) Zugelassene Kandidaten sind spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung auf der offi-
ziellen Internetseite des Vereins zu veröffentlichen und auf der Mitgliederversammlung zur Wahl vorzu-
schlagen.

(10) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden des Ehrenrates, bei Verhinderung von dessen 
Stellvertreter, über das Ergebnis der Beratungen des Wahlausschusses, unter Wahrung der Persönlich-
keitsrechte der Kandidaten, zu unterrichten. 

(11) Scheiden von der Mitgliederversammlung gewählte Verwaltungsratsmitglieder vorzeitig aus ihrem 
Amt, so rücken Ersatzmitglieder entsprechend dem Wahlergebnis nach. Scheiden mehr von der Mit-
gliederversammlung gewählte Verwaltungsratsmitglieder vorzeitig aus ihrem Amt, als Ersatzmitglieder 
vorhanden sind, so gilt Folgendes:
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a) Gehören dem Verwaltungsrat weiterhin noch mindestens drei Mitglieder an, erfolgt auf der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl, mit der der Verwaltungsrat wieder auf fünf 
Mitglieder und drei Ersatzmitglieder aufgefüllt wird; etwaige Bestätigungswahlen nach Abs. 3 gehen 
der Ergänzungswahl vor. Die Amtsperiode der neugewählten Verwaltungsratsmitglieder endet mit dem 
Zeitpunkt der turnusmäßigen Neuwahl des Verwaltungsrates.

b) Gehören dem Verwaltungsrat weniger als drei Mitglieder an, ist unverzüglich eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen, auf der der Verwaltungsrat insgesamt neu zu wählen ist. 

(12) Wird einem Mitglied des Verwaltungsrats die Entlastung verweigert, kann die Mitgliederversamm-
lung auf Antrag dieses Verwaltungsratsmitglied durch Beschluss mit sofortiger Wirkung abwählen. Der 
Antrag ist bis zum Ende der Mitgliederversammlung zu stellen, in der dem Verwaltungsratsmitglied die 
Entlastung verweigert wurde. 

Im Fall der Abwahl rückt ein Ersatzmitglied nach. Werden mehr Verwaltungsratsmitglieder abgewählt, 
als Ersatzmitglieder vorhanden sind oder wird der Verwaltungsrat insgesamt abgewählt, ist unverzüg-
lich eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem Tagesordnungspunkt „Ergänzungswahl von 
Verwaltungsratsmitgliedern“ bzw. „Neuwahl des Verwaltungsrates” einzuberufen. Art. 9 Abs. 3 bis 9 und 
Art. 14 Abs. 5 bis 10 gelten entsprechend. Ist der Verwaltungsrat nicht mehr beschlussfähig, übernimmt 
der Ehrenrat bis zur Neuwahl des Verwaltungsrats dessen Aufgaben kommissarisch.

(13) Der vorstehende Abs. 12 gilt nicht, wenn die Mitgliederversammlung, auf welcher dem Verwal-
tungsrat die Entlastung verweigert worden ist, ohnehin die Neuwahl des Verwaltungsrates als Tages-
ordnungspunkt vorsieht.

(1) Der Verwaltungsrat wählt in seiner ersten Sitzung nach der Neuwahl des gesamten Verwaltungs-
rats aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der Verwaltungsrat hat jederzeit das 
Recht, in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung des Verwaltungsrates diese Wahl zu ändern.

(2) Sitzungen des Verwaltungsrates finden entsprechend den Erfordernissen des Vereins oder auf Ver-
langen von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats statt. Die Einberufung der Verwaltungs-
ratssitzung erfolgt durch den Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung durch den stellvertreten-
den Vorsitzenden. Die Einberufung hat mit einer Frist von mindestens fünf Kalendertagen zu erfolgen. 
Kürzere Ladungsfristen sind mit Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder, die auch schriftlich, in Text-
form oder fernmündlich erteilt werden kann, statthaft. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Für den Fall, 
dass der Verwaltungsrat aus sechs oder sieben Personen besteht, ist der Verwaltungsrat beschlussfähig, 
wenn mindestens vier Mitglieder anwesend sind.

(4) Beschlüsse des Verwaltungsrats bedürfen der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglie-
der, sofern die Satzung keine andere Regelung vorsieht. Stimmenthaltungen gelten als Nein-Stimmen. 

ART. 15 - ORGANISATION DES VERWALTUNGSRATES
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Beschlussfassungen durch schriftliche Stimmabgabe oder Stimmabgabe in Textform, insbesondere per 
E-Mail, oder im Wege elektronischer Kommunikationsmittel, insbesondere Videokonferenz, sind zuläs-
sig, wenn der Vorsitzende aus besonderen Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet. Beschlüs-
se, welche außerhalb der einberufenen Sitzungen gefasst wurden, sind auf der nächsten Sitzung des 
Verwaltungsrates zu protokollieren.

(5) Der Verwaltungsrat kann Gäste zu seinen Sitzungen einladen. Dem Vorsitzenden des Ehrenrates oder 
dessen Stellvertreter ist jederzeit die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrates ohne Stimmrecht 
zu ermöglichen. Die Mitglieder des Vorstandes sind zu den Sitzungen – ohne Stimmrecht - einzuladen, 
sofern die Tagesordnung es zulässt.

(6) Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen an Beratungen und Abstimmungen nicht teilnehmen, wenn 
der Gegenstand der Aussprache oder Beschlussfassung in rechtlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht un-
mittelbare oder mittelbare Auswirkungen für sie selbst, Verwandte (bis 3. Grades) oder verbundene 
Unternehmen hat, wobei verbundene Unternehmen auch solche Unternehmen sind, zu denen die je-
weilige Person in einem entgeltlichen Beteiligungs-/Mitarbeiterverhältnis steht. Ein unter Verstoß gegen 
diese Bestimmungen gefasster Beschluss ist nichtig.

(7) Der Verwaltungsrat kann mit Mehrheitsbeschluss Personen mit der Vorbereitung von Beschlüssen 
und der Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen beauftragen. Vor der Beauftragung ist eine ent-
sprechende Verschwiegenheitsverpflichtung zu unterzeichnen. Der Verwaltungsrat wird dabei vom 
Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied vertreten.

(8) Sitzungen des Verwaltungsrats sind vertraulich. Über ihren wesentlichen Inhalt ist Protokoll zu führen.

(1) Der Verwaltungsrat kontrolliert und berät den Vorstand bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Er 
genehmigt die Geschäftsordnung des Vorstandes und genehmigt vor Beginn eines jeden Geschäfts-
jahres den vom Vorstand für das neue Geschäftsjahr vorzulegenden Geschäftsplan.  Er verabschiedet 
den Jahresabschluss mit Geschäftsbericht (Art. 19 Abs. 7).

(2) Der Verwaltungsrat entscheidet darüber, ob ein Vorstandsmitglied haupt- oder ehrenamtlich tätig 
wird. Der Verwaltungsrat vertritt den Verein gegenüber den Mitgliedern des Vorstands gerichtlich und 
außergerichtlich, insbesondere bei Abschluss eines Anstellungsvertrags mit Vorstandsmitgliedern.

(3) Der Vorstand bedarf stets der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates zu folgenden Geschäf-
ten:
a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
b) Übernahme von Bürgschaften oder Eingehung von Mitverpflichtungen für Verbindlichkeiten Dritter 
einschließlich jeglicher Bestellung von Sicherheiten am Vereinsvermögen;
c) Abschluss von Darlehensverträgen und Stundungsvereinbarungen sowie Sicherungsgeschäften hier-
zu, insbesondere auch die Vereinbarung von Kontokorrentkreditlinien bei Kreditinstituten (nicht jedoch 
deren Inanspruchnahme);

ART. 16 - AUFGABEN DES VERWALTUNGSRATES

Seite 15

Satzung & Ordnungen des 1. FC Kaiserslautern e.V.  



d) Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäften jeder Art, deren Gegenstandswert 80.000,00 € im Einzel-
fall übersteigt;
e) Änderungen von Satzungen und Gesellschaftsverträgen in Tochtergesellschaften im Sinne des Art. 2 
Abs. 8 sowie Verfügung über Beteiligungen an solchen Tochtergesellschaften;
f) Bestellung oder Wahl von Personen zu Mitgliedern in oder Abberufung solcher Personen aus Organen 
von Tochtergesellschaften im Sinne des Art. 2 Abs. 8 (einschließlich Abschluss, Änderung, Aufhebung 
oder Kündigung von Anstellungsverträgen), wenn der Vorstand die Bestellungs- und Abberufungs- 
bzw. Wahlkompetenz hat;
g) Abschluss von Rechtsgeschäften zwischen dem Verein und einem oder mehreren Vorstandsmitglie-
dern oder einem Verwandten eines Vorstandsmitglieds (bis 3. Grades) oder mit einem Unternehmen, 
an welchem ein Vorstandsmitglied unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder für das ein Vorstands-
mitglied entgeltlich tätig ist.

Der Verwaltungsrat kann durch einstimmigen Beschluss über die vorstehend genannte Auflistung hinaus 
weitere Rechtsgeschäfte bestimmen, die der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats bedürfen. 

1) Der Vorstand besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden und bis zu vier weiteren Mitgliedern, darunter 
ein stellvertretender Vorstandsvorsitzender, die gemäß den Regelungen in Art. 18 gewählt werden. 

(2) Die Vorstandsmitglieder können nach Entscheidung des Verwaltungsrats haupt- oder ehrenamtlich 
tätig sein. Ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Vorstands kann eine angemessene Aufwandsentschädi-
gung gezahlt werden, wenn sie zuvor aufgrund konkreter Anforderung vom Verwaltungsrat genehmigt 
worden ist.

(3) Die Vorstandsmitglieder haften, sofern sie ehrenamtlich tätig sind, gegenüber dem Verein nur für 
grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schaden.

ART. 17 - VORSTAND

(1) Der Vorstand besteht gemäß Art. 17 Abs. 1 aus bis zu fünf Mitgliedern, wovon drei Mitglieder von der 
Mitgliederversammlung gewählt und bis zu zwei Mitglieder gemäß Art. 18 Abs. 3 vom Vorstand koop-
tiert werden können. 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt drei Vorstandsmitglieder und zwei Ersatzmitglieder nach dem 
Grundsatz der Listenwahl mit der Maßgabe, dass jedes Mitglied drei Stimmen hat, von denen er jedem 
Bewerber aber höchstens eine Stimme geben darf. Im Übrigen gilt Art. 12 Abs. 6 Satz 3 und 4 sowie Art. 
18 Abs. 4 bis 7. 

(3) Der Vorstand kann bis zu zwei zusätzliche Vorstandsmitglieder durch Wahl bestellen und, sofern die 
Bestätigung durch die Mitgliederversammlung noch nicht erfolgt ist, wieder abberufen; Bestellung und 
Abberufung müssen einstimmig erfolgen. Die Bestellung durch den Vorstand ist in der nächsten Mit-
gliederversammlung durch die Mitglieder mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu bestä-

ART. 18 - WAHL DES VORSTANDES
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tigen. Wird die Bestätigung versagt, scheidet der Betroffene mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus.

(4) Die Amtsperiode des Vorstands beträgt jeweils drei Jahre. Sie beginnt mit der Wahl der zu wählen-
den Vorstandsmitglieder in der Mitgliederversammlung und der Annahme des Amtes durch die Ge-
wählten und endet mit Neuwahl des Vorstands durch die ordentliche Mitgliederversammlung im 3. Jahr 
nach dem Jahr der Wahl und der Amtsannahme durch die neu Gewählten. Die Amtsperiode der nach 
Abs. 3 vom Vorstand bestellten und von der Mitgliederversammlung bestätigten Vorstandsmitglieder 
dauert bis zur nächsten ordentlichen Wahl des gesamten Vorstands.
(5) Vorschläge für die Wahl zum Vorstand können bis spätestens drei Wochen vor dem Termin der Mit-
gliederversammlung, in der Neuwahlen stattfinden sollen, an den Vorsitzenden des Ehrenrates gerichtet 
werden. Der Wahlvorschlag muss die schriftliche Erklärung des Kandidaten enthalten, wonach er

a) als Kandidat zur Verfügung steht und für den Fall, dass der Wahlvorschlag eine ausreichende Mehrheit 
findet, das Amt annimmt, sowie

b) die jeweils geltenden Erklärungen des Vereins zur Geheimhaltung und zum Ausschluss von Interes-
senskonflikten (Compliance-Erklärung) unterzeichnet hat.

(6) Die Vorsitzenden von Ehrenrat, Verwaltungsrat und Vereinsrat, im Verhinderungsfalle deren jeweili-
gen Stellvertreter, bilden einen Wahlausschuss. Dieser Wahlausschuss hat die Wahlvorschläge zu bera-
ten und ist berechtigt, nach eigenem Ermessen geeignete Kandidaten zu suchen und anzusprechen. Die 
Sitzung des Wahlausschusses wird vom Vorsitzenden des Ehrenrates, im Verhinderungsfall von dessen 
Stellvertreter, einberufen und geleitet.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Art. 14 Abs. 7 bis 10 entsprechend.

(7) Der Vorstand wählt in der ersten Vorstandsitzung nach der Neuwahl des gesamten Vorstandes aus 
seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter für die Dauer ihrer Amtszeit als Vorstandsmit-
glieder. Der Vorstand kann die Person des Vorstandsvorsitzenden und/oder seines Stellvertreters mit 
Zustimmung der Mehrheit der Vorstandsmitglieder auch vor Ablauf der Amtszeit neu bestimmen. Die 
Änderung der Person des Vorstandsvorsitzenden und/oder seines Stellvertreters ist gegenüber dem 
Verwaltungsrat zu begründen.. Im Rahmen der Neubestimmung ist das Datum, zu dem der Wechsel des 
Vorstandsvorsitzenden und ggf. des Stellvertreters wirksam werden soll, anzugeben. 

(8) Scheiden von der Mitgliederversammlung gewählte Vorstandsmitglieder vorzeitig aus ihrem Amt, so 
rücken Ersatzmitglieder entsprechend dem Wahlergebnis nach. Scheiden mehr von der Mitgliederver-
sammlung gewählte Vorstandsmitglieder vorzeitig aus ihrem Amt, als Ersatzmitglieder vorhanden sind, 
so gilt Folgendes: 

a) Gehören dem Vorstand weiterhin noch mindestens zwei Mitglieder an, erfolgt auf der nächsten or-
dentlichen Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl, mit der der Vorstand wieder auf drei Mit-
glieder und zwei Ersatzmitglieder aufgefüllt wird; etwaige Bestätigungswahlen nach Abs. 3 gehen der 
Ergänzungswahl vor. Die Amtsperiode der neugewählten Vorstandsmitglieder endet mit dem Zeitpunkt 
der turnusmäßigen Neuwahl des Vorstands.
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b) Gehören dem Vorstand weniger als zwei Mitglieder an, werden durch einstimmigen Beschluss des 
Verwaltungsrates zwei neue Vorstandsmitglieder bestellt. Die vom Verwaltungsrat bestellten Vorstands-
mitglieder sind auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung zu bestätigen; Art. 18 Abs. 2 S. 2 
und 3 gelten entsprechend. 

(9) Wird einem Mitglied des Vorstands die Entlastung verweigert, kann die Mitgliederversammlung auf 
Antrag dieses Vorstandsmitglied durch Beschluss mit sofortiger Wirkung abwählen. Der Antrag ist bis 
zum Ende der Mitgliederversammlung zu stellen, in der dem Vorstandsmitglied die Entlastung verwei-
gert wurde.

Im Fall der Abwahl rückt ein Ersatzmitglied nach. Werden mehr Vorstandsmitglieder abgewählt, als 
Ersatzmitglieder vorhanden sind oder wird der Vorstand insgesamt abgewählt, ist unverzüglich eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem Tagesordnungspunkt „Ergänzungswahl von Vor-
standsmitgliedern“ bzw. „Neuwahl des Vorstands” einzuberufen. Art. 9 Abs. 3 bis 9 und Art. 14 Abs. 5 
bis 7 gelten entsprechend. Ist der Vorstand nicht mehr beschlussfähig, kann der Verwaltungsrat bis zur 
Neuwahl des Vorstands aus seiner Mitte kommissarische Vorstandsmitglieder bestellen.

(10) Der vorstehende Abs. 9 gilt nicht, wenn die Mitgliederversammlung, auf welcher dem Vorstand die 
Entlastung verweigert worden ist, ohnehin die Neuwahl des Vorstandes als Tagesordnungspunkt vorsieht.

(1) Der Vorstand erledigt alle Vereinsaufgaben, soweit sie satzungsgemäß nicht anderen Vereinsorganen 
vorbehalten sind. Der Vorstand hat in eigener Verantwortung den Verein zu führen, wie es der Vereins-
zweck erfordert.

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB, wobei je 
zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam den Verein vertreten. Der Verwaltungsrat kann einem, mehreren 
oder allen Vorstandsmitgliedern Befreiung von den Beschränkungen des §181 Alt. 2 BGB erteilen, soweit 
Rechtsgeschäfte des Vereins mit Tochtergesellschaften im Sinne des Art. 2 Abs. 8 betroffen sind.

(3) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, welche die Aufgabenverteilung, insbesondere die 
Aufgabenfelder Finanzen sowie Unternehmensbeteiligungen, unter den Vorstandsmitgliedern sowie 
die Zusammenarbeit im Vorstand regelt. Die Geschäftsordnung des Vorstandes bedarf der Zustimmung 
des Verwaltungsrats.

(4) Für die Ausübung der den Mitgliedern des Vorstandes eingeräumten Vertretungsmacht für den Ver-
ein gelten im Innenverhältnis folgende Regelungen:

a) Der Verein muss stets durch den Vorstandsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter sowie einem wei-
teren Vorstandsmitglied vertreten werden. Die wechselseitige Bevollmächtigung ist im Einzelfall zulässig.

b) Mündliche Vereinbarungen, die zu finanziellen Verpflichtungen des Vereins führen können, sind un-
tersagt, sofern sie nicht unverzüglich nach Vornahme schriftlich bestätigt werden.

ART. 19 - AUFGABEN DES VORSTANDES
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c) Rechtsgeschäfte, die der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen (vgl. Art. 16 Abs. 3), 
dürfen erst vorgenommen werden, wenn die Zustimmung des Verwaltungsrates zuvor in satzungsgemä-
ßer Form erteilt wurde; in Eilfällen ist die Zustimmung des Vorsitzenden des Verwaltungsrats ausreichend.

(5) Der Vorstand hat den Vorsitzenden des Verwaltungsrates über bevorstehende Vorstandssitzungen 
zu unterrichten. Er und sein Vertreter können an solchen Sitzungen jederzeit ohne Stimmrecht teilneh-
men. Vorstandssitzungen finden in der Regel einmal im Monat statt. Dem Vorstand obliegt die Bestim-
mung von Ort und Zeitpunkt von Vorstandssitzungen.

(6) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorstandsvorsitzenden. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen.

(7) Der Vorstand hat für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsplan zu erstellen und diesen vor Beginn des 
Geschäftsjahres dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzulegen. Den Umfang bestimmt die Geschäfts-
ordnung des Vorstandes. Zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ist vom Vorstand der Jahresabschluss 
– bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht – aufzustellen. 

(8) Der Vorstand steht dem Verwaltungsratsvorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung dessen Stellvertre-
ter jederzeit für Auskünfte zur Verfügung und erteilt diesem Bericht über alle Angelegenheiten des Vereins. 
Der Verwaltungsrat kann jederzeit durch hierzu beauftragte Mitglieder des Verwaltungsrats Einblick in sämt-
liche Unterlagen des Vereins nehmen. Alle Auskünfte bzw. Unterrichtungen sind umfassend vorzunehmen.

(9) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Verwaltungsrats für besondere Aufgabenbereiche Aus-
schüsse bilden und deren Vorsitzende ernennen. Weder die Mitglieder des Ausschusses noch die Vor-
sitzenden müssen Mitglied des Vorstands sein.

(10) Alle Sitzungen des Vorstandes sind vertraulich. Die jeweils geltenden Erklärungen des Vereins zur 
Geheimhaltung und zum Ausschluss von Interessenkonflikten (Compliance-Erklärung) sind zu unter-
zeichnen. Über die Sitzungen ist ein Beschlussprotokoll anzufertigen, das alle Vorstandsentscheidungen 
der Sitzung enthält und dem Verwaltungsrat zur Kenntnis gelangt.

(1) Der Ehrenrat hat fünf Mitglieder. 

(2) Der Ehrenrat unterliegt keinen Weisungen anderer Vereinsorgane.

(3) Der Ehrenrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind.  Alle Sitzungen des 
Ehrenrates sind vertraulich. Das rechtliche Gehör ist zu gewährleisten.

(4) Der Ehrenrat kann von einem Vereinsorgan und von jedem Mitglied angerufen oder eigenständig 
tätig werden.

ART. 20 - EHRENRAT
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ART. 22 - AUFGABEN DES EHRENRATES

(1) Der Ehrenrat hat die Aufgabe,
a) den Verein betreffende Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, Organen sowie zwischen dem Verein/
den Organen und Mitgliedern zu schlichten,
b) Vorschläge hinsichtlich beabsichtigter Ehrungen nach Maßgabe der Richtlinien der Ehrenordnung zu 
prüfen,
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ART. 21 - WAHL DES EHRENRATES

(1) Die Mitglieder des Ehrenrates und drei Ersatzmitglieder werden von der Mitgliederversammlung 
nach dem Grundsatz der Listenwahl gewählt mit der Maßgabe, dass jedes Mitglied fünf Stimmen hat, 
von denen er jedem Bewerber aber höchstens eine Stimme geben darf. Im Übrigen gilt Art. 12 Abs. 6 
Satz 3 und 4 sowie Art. 14 Abs. 7 bis 10.
(2) Vorschläge für die Wahl zum Ehrenrat können bis spätestens drei Wochen vor dem Termin der Mit-
gliederversammlung, in der Neuwahlen stattfinden sollen, an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
gerichtet werden.

(3) Die Vorsitzenden von Verwaltungsrat, Vorstand und Vereinsrat, im Verhinderungsfalle deren jeweili-
ge Stellvertreter, bilden einen Wahlausschuss. Dieser Wahlausschuss hat die Wahlvorschläge zu beraten 
und ist berechtigt, nach eigenem Ermessen geeignete Kandidaten zu suchen und anzusprechen. Die 
Sitzung des Wahlausschusses wird vom Verwaltungsratsvorsitzenden, im Verhinderungsfall von dessen 
Stellvertreter, einberufen und geleitet.

(4) Zur Wahl sind ausschließlich Personen zuzulassen, welche 
a) seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen Vereinsmitglieder sind, 
b) das 40. Lebensjahr im Zeitpunkt der Wahl vollendet haben, und
c) die Gewähr dafür bieten, dass sie die in Art. 22 genannten Aufgaben des Ehrenrates ordnungsgemäß 
wahrnehmen sowie die Satzung und Ordnungen des Vereins repräsentieren können. 

(5) Die Amtsperiode des Ehrenrates beträgt jeweils drei Jahre. Sie beginnt mit der Wahl der Ehrenrats-
mitglieder in der Mitgliederversammlung und der Annahme des Amtes durch die Gewählten und endet 
mit Neuwahl des Ehrenrates durch die ordentliche Mitgliederversammlung im 3. Jahr nach dem Jahr der 
Wahl und der Amtsannahme durch die neu Gewählten.

(6) Die Mitglieder des Ehrenrates wählen mit einfacher Mehrheit aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter. 

(7) Scheiden Ehrenratsmitglieder vorzeitig aus ihrem Amt, so rücken Ersatzmitglieder entsprechend dem 
Wahlergebnis nach. Scheiden mehr Ehrenratsmitglieder vorzeitig aus ihrem Amt, als Ersatzmitglieder 
vorhanden sind, so findet auf der sodann folgenden Mitgliederversammlung eine Nachwahl statt. Die 
Amtszeit des nachgewählten Mitgliedes endet mit der turnusmäßigen Neuwahl des Ehrenrats. Scheiden 
alle Ehrenratsmitglieder vorzeitig aus ihrem Amt, ist unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einzuberufen, auf der der Ehrenrat insgesamt neu zu wählen ist.



c) über Einsprüche gegen Entscheidungen des Vorstands nach Abs. 3 zu entscheiden, und
d) über Vereinssanktionen gegen Vorstandsmitgliedergemäß den näheren Bestimmungen von Art. 26 
Abs. 3 und/oder Abs. 4 zu entscheiden.

(2) Der Ehrenrat wird nach eigenem Ermessen tätig, soweit er nicht nach dieser Satzung tätig werden 
muss. Über Streitigkeiten gemäß Abs. 1 Buchstabe a) und c) entscheidet er auf Antrag einer der Parteien.
(3) Hat der Vorstand ein Mitglied mit einer Vereinssanktion gemäß Art. 26 belegt, und legt das Mitglied 
gegen diese Entscheidung Einspruch ein, so entscheidet der Ehrenrat über den Einspruch. Vor einer 
Entscheidung hat der Ehrenrat die beteiligten Personen ordnungsgemäß anzuhören. Ihnen ist in einer 
mündlichen Verhandlung, zu der mit einer Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich zu laden ist, Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ehrenrat kann auch Zeugen anhören.

Erscheint ein Beteiligter trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht, so kann in seiner Abwesenheit verhandelt 
werden. Er soll jedoch vor einer endgültigen Entscheidung Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme 
binnen 14 Tagen erhalten.
Entscheidungen des Ehrenrats über Einsprüche von Mitgliedern sind zu begründen und dem Betroffe-
nen, dem Vorstand und gegebenenfalls den Abteilungsleitern, denen der Betroffene angehört, schrift-
lich mitzuteilen. Der Vorstand hat die Entscheidung zu vollziehen.

(4) Stellt der Ehrenrat auf Anruf einer betroffenen Partei fest, dass ein Vereinsorgan einen rechtswidrigen 
Beschluss gefasst hat, so teilt er dies dem Vorstand, dem Verwaltungsrat und dem betroffenen Vereins-
organ schriftlich mit. Der Ehrenrat kann anordnen, dass das betroffene Vereinsorgan über den Vorgang 
unverzüglich neu zu beschließen hat. Bei dem neuen Beschluss hat das betroffene Vereinsorgan die 
Ausführungen des Ehrenrats zu dem Grund der Rechtswidrigkeit zu beachten.

(5) Der Ehrenrat erlässt und ändert die Ehrenordnung.

(6) Mitglieder des Ehrenrates können auf Bitten des Vorstandes repräsentative Aufgaben für den Verein 
übernehmen.

ART. 23 - VEREINSRAT

(1) Der Vereinsrat besteht aus:
a)  den Vorstandsmitgliedern;
b)  den Abteilungsleitern, im Verhinderungsfall deren Stellvertretern;
c)  dem Beauftragten des Nachwuchsleistungszentrums (bis U16), im Verhinderungsfall dessen Stellver-
treter;
d)  dem Gesamtjugendleiter;
e)  dem Gesamtjugendsprecher;
f)   dem Vorsitzenden des Fanbeirates, im Verhinderungsfall dessen Stellvertreter, die jeweils nach den 
vom Vorstand zu erlassenden Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung zu wählen sind;
g)   den Vorsitzenden der vom Vorstand gebildeten Ausschüsse, im Verhinderungsfall deren Stellver-
treter (Art. 19 Abs. 9).
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(2) Die Mitglieder des Vereinsrates wählen in ihrer ersten Sitzung nach der Wahl der Abteilungsleiter, 
den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, welche nicht Mitglieder des Vorstandes sein dürfen. Die 
Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters endet mit der nächsten turnusgemäßen Wahl des 
Vorstands durch die Mitgliederversammlung. Die erste Sitzung der Mitglieder des Vereinsrates gemäß 
Satz 1 ist bis spätestens 30.09. eines Jahres durchzuführen.

(3) Die Sitzung des Vereinsrates, die mindestens halbjährlich stattzufinden hat, wird durch den Vorsitzen-
den des Vereinsrates, im Verhinderungsfall durch dessen Stellvertreter, einberufen und geleitet. Über die 
Verhandlungen, welche vertraulich sind, ist eine Niederschrift zu fertigen, die den Mitgliedern des Vereins-
rates, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats und dem Vorsitzenden des Ehrenrates zuzuleiten ist.

(4) Die Vorsitzenden von Verwaltungsrat und Ehrenrat sind über bevorstehende Sitzungen des Vereins-
rates vom Vorsitzenden des Vereinsrates zu unterrichten. Sie und deren Stellvertreter können an Sitzun-
gen des Vereinsrates ohne Stimmrecht jederzeit teilnehmen. 

(5) Jedes Mitglied des Vereinsrats hat eine Stimme. Jedes Vorstandsmitglied und jeder Abteilungsleiter 
hat dabei eine eigene Stimme. Hat ein Vereinsratsmitglied mehr als eines der in Abs. 1 genannten Ämter 
inne, hat dieses Vereinsratsmitglied dennoch nur eine Stimme. Ungeachtet des Vorstehenden steht den 
Vorsitzenden der vom Vorstand gebildeten Ausschüsse bzw. ihren Stellvertretern nach Art. 23 (1) g) kein 
Stimmrecht zu.

ART. 24 - RECHNUNGSPRÜFER

1) Die Mitgliederversammlung wählt auf Vorschlag des Verwaltungsrates in entsprechender Anwen-
dung von Art. 12 Abs. 3 und 6 drei fachkundige Personen als Rechnungsprüfer sowie einen Ersatz-Rech-
nungsprüfer. 

(2) Die Amtsperiode beträgt jeweils drei Jahre. Sie beginnt mit der Wahl der Rechnungsprüfer in der 
Mitgliederversammlung und der Annahme des Amtes durch die Gewählten und endet mit Neuwahl der 
Rechnungsprüfer durch die ordentliche Mitgliederversammlung im 3. Jahr nach dem Jahr der Wahl und 
der Amtsannahme durch die neu Gewählten.

(3) Die Rechnungsprüfer wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

(4) Den Rechnungsprüfern obliegt die Prüfung der Kassen- und Buchführungen in jeder Hinsicht. Sie 
haben ihren Bericht dem Vorstand und dem Verwaltungsrat vorzulegen. Der Vorsitzende, im Verhinde-
rungsfalle der Stellvertreter, hat das Ergebnis des Prüfungsberichts in der Mitgliederversammlung vor-
zutragen. Alle Zuwendungen an Vorstands-, Verwaltungsrats- und Ehrenratsmitglieder sind im jährlichen 
Bericht der Rechnungsprüfer gesondert und im Detail auszuweisen. 

(5) Die Prüfungen müssen von mindestens zwei Rechnungsprüfern durchgeführt werden.

(6) Die Rechnungsprüfer unterliegen keinerlei Weisungen.
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ART. 25 - VEREINSJUGEND

(1) Die Jugendarbeit des Vereins richtet sich nach der Jugendordnung.

(2) Zur Betreuung der Jugendlichen aller Abteilungen wird von den Jugendleitern der Abteilungen (so-
weit vorhanden) ein Gesamtjugendleiter und ein Stellvertreter gewählt.

(3) Zur Vertretung der Interessen aller Jugendlichen wählen die Jugendsprecher der Abteilungen den 
Gesamtjugendsprecher und einen Stellvertreter. Näheres regelt die Jugendordnung.

ART. 26 - VEREINSSANKTIONEN

(1) Der Vorstand kann folgende Sanktionen anordnen:
a) Verwarnung;
b) Verweis;
c) befristeter Ausschluss von den Vereinseinrichtungen;
d) zeitweiliger oder dauernder Verlust der Wählbarkeit;
e) Ausschluss aus dem Verein. 

(2) Der Vorstand entscheidet über die Verhängung von Vereinssanktionen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Dem Mitglied ist vor der Entscheidung Gelegenheit zu geben, schriftlich und/
oder persönlich zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Die Frist beträgt zwei Wochen. Bei der Anhö-
rung ist eine Stellvertretung ausgeschlossen; dem Betroffenen steht es frei, sich beraten zu lassen. Nach 
der Anhörung des Betroffenen und Beratung im Vorstand teilt der Vorstand die Entscheidung den be-
teiligten Personen mit. Der Beschluss muss schriftlich abgefasst und das dem Mitglied vorgeworfene 
Verhalten sowie eine Begründung für die verhängte Sanktion enthalten. Gegen die Entscheidung kann 
das Mitglied schriftlich, innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang, Einspruch beim Ehrenrat ein-
legen. Über den Einspruch entscheidet der Ehrenrat. Während eines Ausschlussverfahrens ruhen sämt-
liche Mitgliedschaftsrechte.

(3) Über Sanktionen gegenüber Organmitgliedern  entscheidet der Ehrenrat in entsprechender Anwen-
dung des Art. 26 Abs. 1 und 2. Die Amtsenthebung und der Vereinsausschluss obliegen der Mitglieder-
versammlung. Für Sanktionen gegenüber Vorstandsmitgliedern gilt nachfolgender Art. 26 Abs. 4. 

(4) Der Ehrenrat kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die Amtsausübung eines Mitglieds des 
Vorstandes vorläufig aussetzen (Ruhendstellung des Amtes). Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn Tatsachen gegeben sind, die die Annahme rechtfertigen, dass das Vorstandsmitglied durch 
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(7) Scheidet ein Rechnungsprüfer vorzeitig aus seinem Amt, so rückt der Ersatz-Rechnungsprüfer nach. 
Scheiden mehrere Rechnungsprüfer vorzeitig aus ihrem Amt, so findet auf der sodann folgenden Mit-
gliederversammlung eine Nachwahl statt. Der Verwaltungsrat hat für die Zeit bis zur Nachwahl aus seiner 
Mitte so viele kommissarische Rechnungsprüfer zu benennen, damit das Gremium wieder aus drei Per-
sonen besteht; kommissarische Rechnungsprüfer bleiben weiterhin Mitglieder des Verwaltungsrats. Die 
Amtszeit des nachgewählten Mitgliedes endet mit der turnusmäßigen Neuwahl der Rechnungsprüfer. 



schuldhaftes Verhalten in schwerwiegender Weise gegen die Interessen, die Satzung oder die Ord-
nung des Vereins verstoßen hat oder durch sein Verhalten oder öffentliches Auftreten das Ansehen des 
Vereins erheblich beschädigt oder dessen ordnungsgemäße Arbeit konkret gefährdet oder unmöglich 
gemacht wird und eine weitere Amtsausübung bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung dem 
Verein nicht zumutbar ist.
Die Ruhendstellung bedarf eines einstimmigen Beschlusses des Ehrenrates, der nur gefasst werden 
kann, nachdem der Verwaltungsrat, die übrigen Mitglieder des Vorstandes sowie der Vorsitzende des 
Vereinsrates angehört wurden; die Anhörungen sind vom Ehrenrat zu protokollieren. Dem betroffenen 
Vorstandsmitglied ist vor der Entscheidung Gelegenheit zu geben, schriftlich und/oder persönlich zu 
den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Die Frist beträgt zwei Wochen. Bei der Anhörung ist eine Stellver-
tretung ausgeschlossen; dem Betroffenen steht es frei, sich beraten zu lassen.
Mit der Ruhendstellung ruhen die Organstellung sowie sämtliche mit dem Amt verbundenen Rechte 
und Pflichten, insbesondere die Vertretungsmacht nach § 26 BGB.
Die Ruhendstellung gilt bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung. Auf dieser Mitgliederver-
sammlung ist dem betroffenen Vorstandsmitglied Gelegenheit zur persönlichen oder schriftlichen Stel-
lungnahme zu geben. Die Mitgliederversammlung entscheidet nach Anhörung des Betroffenen über 
die Abberufung gemäß § 27 Abs. 2 BGB. Wird das betroffene Vorstandsmitglied nicht abberufen, so 
endet die Ruhendstellung des Amtes mit sofortiger Wirkung.  
Über den Ausschluss aus dem Verein gemäß Art. 26 Abs. 1 Buchst. e) entscheidet die Mitgliederversamm-
lung, sofern mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied hierzu einen entsprechenden Antrag stellt.

ART. 27 - DIE ABTEILUNGEN

(1) Zur Erfüllung seiner gemeinnützigen Aufgaben unterhält der Verein Abteilungen, insbesondere Sport-
abteilungen, die an Weisungen des Vorstandes gebunden sind. Über Gründung und Auflösung von Abtei-
lungen sowie die Aufgaben der nicht sportlichen Abteilungen beschließt der Vereinsrat mit Zustimmung 
des Verwaltungsrates. Auflösungsbeschlüsse bedürfen der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung.

(2) Den Abteilungen mit sportlichen Aufgaben obliegt die Durchführung des Übungs- und Wettkampf-
betriebes. Den nicht sportlichen Abteilungen obliegt die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben.

(3) Der jeweilige Abteilungsleiter bzw. sein Stellvertreter sind dem Vorstand gegenüber für die Abtei-
lung verantwortlich.

(4) Jede Abteilung gibt sich eine Abteilungsordnung, die der Genehmigung des Vereinsrates bedarf.

(5) Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen erwerben.

(6) Die Abteilungen können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Abteilungssonderbeiträge von ihren Abtei-
lungsmitgliedern erheben, welche der Verein ausschließlich für die Zwecke der Abteilung verwenden 
darf. Die Art sowie die Höhe der jeweiligen Beiträge werden in einer Abteilungs-Beitragsordnung ge-
regelt, über welche die Abteilungsversammlung beschließt.

(7) Näheres regelt die Vereinsordnung.
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ART. 29 - AUFLÖSUNG DES VEREINS

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonders zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederver-
sammlung mit 3/4-Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Bei Auflösung des Ver-
eins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt 
Kaiserslautern zwecks Verwendung für eine gemeinnützige Einrichtung, die dieses Vermögen unmittel-
bar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwenden muss.
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ART. 28 - ABTEILUNGSVERSAMMLUNG

(1) Alle drei Jahre sowie bei zwischenzeitlichem Bedarf wählt jede Abteilung vor der ordentlichen Mit-
gliederversammlung in einer Abteilungsversammlung soweit erforderlich:
a)  den Abteilungsleiter;
b)  dessen Stellvertreter;
c)  den Schriftführer;
d)  den sportlichen Leiter;
e)  den Jugendleiter;
f)  den Kassenwart;
g)  den oder die Beisitzer.

Die Amtsperiode beträgt jeweils drei Jahre. Sie beginnt mit der Wahl der zu wählenden Personen in 
der Abteilungsversammlung und der Amtsannahme durch die Gewählten und endet mit Neuwahl des 
entsprechenden Funktionsträgers durch die Abteilungsversammlung im 3. Jahr nach dem Jahr der Wahl 
sowie der Amtsannahme des neu Gewählten. Ist in dem Jahr, in dem die turnusmäßige Wahl ansteht, 
bis zum 31.08. keine Wahl nach Art. 28 Abs. 1 durchgeführt worden, ist ungeachtet der Regelungen in 
den Abteilungsordnungen in Bezug auf die Einberufung einer Abteilungsversammlung der Vorstand be-
rechtigt und verpflichtet, in entsprechender Anwendung der Regelungen in der jeweiligen Abteilungs-
ordnung eine Abteilungsversammlung einzuberufen.

(2) Die Abteilungsversammlung beschließt vorbehaltlich abweichender Regelung in der Abteilungs-
ordnung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Grundsätzlich wird die Abteilungsver-
sammlung durch ihren wirksam gewählten Abteilungsleiter einberufen. Für den Fall, dass kein wirksam 
gewählter Abteilungsleiter vorhanden oder dieser bzw. sein Stellvertreter verhindert ist, beruft der Vor-
stand die Abteilungsversammlung ein. In Bezug auf Form und Frist gilt Art. 9 Abs. 4 entsprechend, soweit 
die Abteilungsordnung nichts anderes bestimmt. Über den Versammlungsablauf ist Protokoll zu führen. 
Dem Vorstand ist eine Abschrift hiervon zuzuleiten.

(3) Den Mitgliedern des Vorstandes und des Verwaltungsrates ist die Teilnahme an den Abteilungsver-
sammlungen jederzeit zu ermöglichen. Sie haben kein Stimmrecht.

ART. 30 - FORMVORSCHRIFTEN, GESCHLECHTERNEUTRALITÄT

(1) Soweit die Satzung die Schriftform vorsieht, ist eine eigenhändige Unterschrift des Ausstellers erfor-
derlich.



(2) Soweit die Satzung die Textform vorsieht, ist eine telekommunikative Übermittlung der Erklärungen, 
insbesondere per E-Mail, ausreichend. 

(3) Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Satzung der generische Maskulin verwendet. Sämtliche in 
dieser Satzung verwendete Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich ge-
macht – auf alle Geschlechter.

ART. 31 - INKRAFTTRETEN, ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

(1) Diese Satzung tritt nach der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung mit dem Tag der Ein-
tragung in das Vereinsregister in Kraft. 

(2) Die Vereinsorgane können bereits auf Grundlage der beschlossenen Satzung Beschlüsse fassen, die 
mit der Eintragung der Satzung im Vereinsregister wirksam werden. 

(3) Der Vorstand wird ermächtigt, die vom Vereinsregister im Zusammenhang mit der Neufassung der 
Satzung verlangten Änderungen oder Ergänzungen zu beschließen und zur Eintragung ins Vereinsregis-
ter anzumelden.
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ALLGEMEINE BEITRAGSORDNUNG
für alle Mitglieder des 1. FC Kaiserslautern e.V. (Art. 6 Abs. 5 der Satzung)

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung, sondern führt die Bestimmungen des Artikel 6, 
Absatz 5 der Satzung aus und regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder.

§ 1 - GRUNDSATZ

Die Beitragspflicht ergibt sich aus Art. 6 Abs. 4 lit. b) der Satzung.

§ 2 - BEITRAGSPFLICHT

(1) Die Beitragsstruktur ergibt sich aus der dieser Beitragsordnung als Anlage beigefügten Auflistung.

(2) Die jeweilige Beitragshöhe beschließt die Mitgliederversammlung gem. Art. 6 Abs. 5 der Satzung.

(3) Der erste Beitrag errechnet sich aus dem Zeitraum vom Monat der Annahme des Mitgliedsantrages 
durch den Vorstand bis zum nächsten Fälligkeitstermin. Die Mitgliedschaft beginnt mit der ersten Bei-
tragszahlung.

(4) Zur Deckung eines finanziellen Sonderbedarfs oder von unerwarteten Fehlbeständen kann die Mit-
gliederversammlung außerordentliche Beiträge beschließen.

(5) Gemäß Artikel 27 Abs. 6 der Satzung können die einzelnen Abteilungen Abteilungssonderbeiträge von 
ihren Abteilungsmitgliedern erheben. Die Sonderbeiträge werden in der Abteilungsordnung geregelt und 
durch die Abteilungsversammlung beschlossen. Sie sind nicht Gegenstand dieser Beitragsordnung.

§ 3 - BEITRAGSSTRUKTUR UND BEITRAGSBEMESSUNG

(1) Bei Teilnahme am Lastschriftverfahren stellt das Mitglied eine Einzugsermächtigung aus. Die Abbu-
chung des Mitgliedsbeitrags erfolgt zum jeweiligen Fälligkeitstermin.

(2) Mitglieder, die nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge zum jeweiligen 
Fälligkeitstermin per Überweisung auf das durch den Verein angegebene Konto. Überweisungen auf 
andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen anerkannt.

(3) Die Entrichtung der Beiträge ist im Zweifel von den jeweiligen Mitgliedern des Vereins nachzuweisen.

§ 4 - BEITRAGSERHEBUNG

Stand 08.11.2024
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Jugendliche ordentliche (aktive & passive) Mitglieder bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres 4€ / Monat

Schwerbehinderte (Nur bei Ausweis-Vorlage) 4€ / Monat

Rentner oder Frührentner gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises 4€ / Monat

Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum 27. Lebensjahr gegen Vorlage  
eines entsprechenden Nachweises 4€ / Monat

Ordentliche Mitglieder ab 16 Jahre 8€ / Monat

Familienbeitrag (für einen oder beide Elternteile mit mindestens einem  
minderjährigen Kind) 140€ / Jahr

Einmalige Umschreibgebühr Familienmitgliedschaft 19€

Einmalige Aufnahmegebühr 15€

Einmalige Gebühr für Zusatzangebote Kinder & Jugendclub „TEUFELSBANDE“ 
(Willkommenspaket) 19€

(1) Der Verzug tritt ohne Mahnung ein. Mitglieder mit Beitragsrückständen sollen zeitnah schriftlich an-
gemahnt und aufgefordert werden, diese innerhalb von vierzehn Tagen zu begleichen.  

(2) Weist das Konto des am Lastschriftverfahren teilnehmenden Mitglieds bei Abbuchung keine Aus-
reichende Deckung auf, so hat das Mitglied die Kosten für die Rücklastschrift zu entrichten. Die Rücklast-
schrift gilt als erste Mahnung. Die übrigen Vorschriften des Mahnverfahrens gelten sinngemäß.

(3) Vier Wochen nach dem 1. Mahnlauf soll den noch im Rückstand stehenden Mitgliedern eine 2. Mah-
nung zugesendet werden. Der Rückstand ist binnen zwei Wochen nach Erhalt der 2. Mahnung zu be-
gleichen. Kommt das Mitglied der Zahlungspflicht wiederum nicht nach, so kann der Vorstand den 
gerichtlichen Forderungseinzug beschließen.

(4) Kommt ein Mitglied mit Beiträgen trotz zweimaliger Mahnung in Verzug, gilt Art. 7 Abs. 1 der Satzung.

§ 5 - MAHNUNG UND VERZUG

Diese Beitragsordnung wurde am 27.11.2024 durch die Mitgliederversammlung verabschiedet und tritt
am 01.01.2025 in Kraft.

§ 6 - SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND INKRAFTTRETEN

für alle Mitglieder des 1. FC Kaiserslautern e.V. (Art. 6 Abs. 5 der Satzung)

ALLGEMEINE BEITRAGSSTRUKTUR
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(1) Voraussetzung: Ein oder beide Elternteile mit mindestens einem minderjährigen Kind.

(2) Die Familie muss bei der Anmeldung komplett einer gemeinsamen Abteilung zugeordnet werden.

(3) Als Hauptzahler wird immer ein Elternteil angelegt.

(4) In den sportlichen Abteilungen werden zu dem jährlichen Familienmitgliedsbeitrag, nur Sonderbei-
träge erhoben, sofern in der Abteilung ein „Familiensonderbeitrag“ festgelegt wurde.

(5) Wird eines von mehreren Kindern volljährig, gilt für dieses Kind der Beitragssatz für jugendliche Mit-
glieder; für die anderen Familienmitglieder besteht die Familienmitgliedschaft fort. Wird das einzige 
Kind volljährig, endet die Familienmitgleidschaft und es gelten für alle Familienmitglieder die jeweils 
anwendbaren Beiträge.

(6) Lebenslange Mitglieder sind von der Familienmitgliedschaft ausgeschlossen. 

INFORMATIONEN ZUR FAMILIEN-MITGLIEDSCHAFT

Die Lebenslange Mitgliedschaft

EIN ROTER TEUFEL - EIN LEBEN LANG

Der Beitrag für die lebenslange Mitgliedschaft beträgt einmalig 1.900€. 
Unter den nachfolgenden Voraussetzungen wird ein Rabatt gewährt:

• 	Wenn Sie ohne Unterbrechung schon länger als 10 Jahre Vereinsmitglied sind, erhalten Sie einen 
Preisnachlass in Höhe von 190 €.

• � Mitglieder, die das 65. Lebensjahr erreicht haben, erhalten ebenfalls einen Nachlass in Höhe  
  von 190 €.
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EHRENORDNUNG
1. FC Kaiserslautern e.V. (1. FCK e.V.)

Der 1. FC Kaiserslautern e.V. ehrt aktive und passive Mitglieder für langjährige Mitgliedschaften, sowie 
Mitglieder, Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um den Sport im Verein in besonderer Weise 
verdient gemacht haben. Der Ehrenrat ist befugt die Richtlinien gemäß der geltenden Vereinssatzung 
– Art.22 (1) und (5) – zu erlassen oder zu ändern und hat die Aufgabe, Vorschläge hinsichtlich beabsich-
tigter Ehrungen nach Maßgabe der Ehrenordnung zu prüfen.

PRÄAMBEL

§ 1 - EHRUNGEN

1. Langjährige Mitgliedschaften:
Mitglieder, die dem Verein
- 25 Jahre ununterbrochen angehören, werden mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.
- 40 Jahre ununterbrochen angehören, werden mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.
- �50 Jahre ununterbrochen angehören, werden mit der Ehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft ausge-

zeichnet und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Mitgliedschaft ist sodann beitragsfrei zu stellen.

2. Mitglieder, Persönlichkeiten, Institutionen:
- �Wer sich in hervorragender Weise um die Förderung des Sports und/oder um den Verein verdient 

gemacht hat, kann mit der Bronzenen, Silbernen, Goldenen Verdienstnadel, dem Goldenen Ehrenring 
ausgezeichnet oder zum Ehrenmitglied ernannt werden.

- Ehemalige aktive Sportler können zum Ehrenspielführer oder Ehrensportler ernannt werden.
- �Ehemalige Vereinspräsidenten, Vorstands- oder Präsidiumsmitglieder können zu Ehrenpräsidenten er-

nannt werden.

3. Sonderehrungen:
- �Mitglieder, die dem Verein 60, 70, 80 und mehr Jahre ununterbrochen angehören werden mit einer  

Sonderehrung ausgezeichnet.
- �Wer sich um den 1.FCK e.V. in besonderer Weise verdient gemacht hat, kann mit einer Sonderehrung 

ausgezeichnet werden.

1. Mit der Bronzenen Verdienstnadel kann ausgezeichnet werden, wer 10 Jahre ununterbrochen für den 
Verein tätig ist oder eine außergewöhnliche Leistung als Sportler oder Funktionär vollbringt.

Stand 19.05.2024

§ 2 - GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERLEIHUNG 
DER VERDIENSTNADEL
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2. Mit der Silbernen Verdienstnadel kann ausgezeichnet werden, wer 15 Jahre ununterbrochen für den 
Verein tätig ist oder eine außergewöhnliche Leistung als Sportler oder Funktionär vollbringt.

3. Mit der Goldenen Verdienstnadel kann ausgezeichnet werden, wer 20 Jahre ununterbrochen für den 
Verein tätig ist, als aktiver Sportler eine Deutsche-, Europa- oder Weltmeisterschaft erringt, als Teilneh-
mer zu Olympischen Spielen oder 20-mal in eine Nationalmannschaft berufen wird oder eine außerge-
wöhnliche Leistung als Sportler oder Funktionär vollbringt.

4. Das Alter der Auszuzeichnenden ist nicht ausschlaggebend. Im begründetenAusnahmefall kann bei 
der Verleihung von der Reihenfolge abgewichen werden.

§ 3 - ABSCHIEDSSPIEL / TRAUERFLOR / GEDENKMINUTE

Für besonders verdiente Sportler oder Funktionäre kann nach Verständigung zwischen dem Vorstand 
des e.V. und der Geschäftsführung, der mit dem Verein verbundenen Unternehmen:

1. Ein Abschiedsspiel genehmigt werden.

2. Während einer Veranstaltung Trauerflor getragen bzw. eine Gedenkminute eingelegt werden.

Der hierfür in Frage kommende Personenkreis umfasst:
3. Sportlicher Bereich: Weltmeister, Europameister, Medaille bei Olympischen Spielen, Champions 
League/Europa League Gewinner, Ehrenspielführer, ANationalspieler, Deutscher Meister, Lizenzspieler 
mit mehr als 200 Einsätzen.

4. Funktionärsbereich: Ehrenpräsident, Ehrenmitglied mit mindestens 20 Jahren Vereinstätigkeit (u.a. Ab-
teilungsleitung, Vereinsgremien).

§ 4 - MEISTERSCHAFTEN

Meisterschaften sollen im 25-Jahres-Rhythmus gewürdigt werden.

§ 5 - GEBURTSTAGE

Besonders verdiente Mitglieder werden ab dem 75. Geburtstag im 5-Jahres-Rhythmus geehrt.

§ 6 - TOTENEHRUNG / TOTENGEDENKEN

1. Besonders verdiente Mitglieder (Sportler und Funktionäre) werden an ihrem Todestag geehrt. Die 
Ehrung kann an der Grabstätte oder auf der Homepage des Vereins erfolgen.

2. Den Verstorbenen soll am Tage ihrer Beisetzung, sowie am 10., 20., 25., 30., 40. und 50. Todestag mit 
einem Blumengebinde gedacht werden.
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3. Für besonders verdiente Mitglieder können von Vorstand und Ehrenrat zusätzliche Ehrungen be-
schlossen werden.

4. Das Totengedenken erfolgt jährlich am Volkstrauertag oder Totensonntag mit Niederlegung eines 
Kranzgebindes und einer Gedenkrede vor dem Ehrenmal im Fritz-Walter-Stadion.

§ 7 - VERFAHREN

1. Vorschläge zur Verleihung der Auszeichnungen können von allen Mitgliedern mit ausführlicher Be-
gründung eingebracht werden, die entweder an den Ehrenrat oder den Vorstand bis zum 31.08. des 
jeweiligen Kalenderjahres zu senden sind.

2. Nach Vorlage prüft der Ehrenrat die beabsichtigten Ehrungen.

3. Die Entscheidung für eine Ehrung treffen die Vorsitzenden – im Verhinderungsfall die Stellvertreter – 
des Ehrenrats, Vereinsrats und Vorstands gemeinsam.

4. Die Art und Weise der Durchführung einer Ehrung wird vom Vorstand auf Vorschlag des Ehrenrats 
festgelegt. Sie soll in einem würdevollen Rahmen (z.B. Mitgliederversammlung, offizielle Vereins- oder 
separate Ehrungsveranstaltung) stattfinden.

5. Alle Ehrungen, Geburts- und Todestage werden in einem Ehrenregister fortlaufend erfasst.

§ 8 - INKRAFTTRETEN

Die Ehrenordnung tritt mit Bekanntgabe in Kraft. Beschlossen am 19.05.2024

Dr. Michael Koll - Vorsitzender 
Ottmar Frenger - stellv. Vorsitzender
Günter Klingkowski  
Fritz Koch  
Josef Stabel
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VEREINSORDNUNG
des 1. Fußball-Club Kaiserslautern e.V. (1. FCK)

Zur Erfüllung seiner gemeinnützigen Aufgaben unterhält der 1. Fußball-Club Kaiserslautern e.V. („Ver-
ein“ oder „1. FCK“) Abteilungen, die mit begrenzter Selbstverwaltung gemäß der Vereinssatzung in 
den Verein eingebunden sind. Die Satzung und Ordnungen des 1. FCK sowie die Beschlüsse der Mit-
gliederversammlungen sind für alle Abteilungen bindend. Vorbehaltlich einer noch vorzunehmenden 
Änderung der Vereinssatzung ist in den Abteilungen eine aktive oder passive Mitgliedschaft möglich.

PRÄAMBEL

ART. 1 - GRUNDSÄTZE

(1) Das Ziel des Vereins - im Einklang mit der Satzung des 1. FCK - ist die breite Förderung der Sportinte-
ressen aller Vereinsmitglieder.

(2) Die Mitgliedschaft in einer Abteilung setzt die Mitgliedschaft im Verein voraus. Jedes Mitglied kann 
sich in beliebig vielen Abteilungen sportlich betätigen.

ART. 2 - ABTEILUNGEN

(1) Der Verein unterhält folgende Abteilungen:
	 (1.1) Basketball
	 (1.2) Boxen
	 (1.3) Fußball
	 (1.4) Handball
	 (1.5) Hockey
	 (1.6) Leichtathletik
	 (1.7) Running
	 (1.8) Traditionsmannschaft
	 (1.9) Trend- und Funsport
	 (1.10) Triathlon

(2) Die Abteilung Fußball organisiert und verantwortet maßgeblich den Trainings- und Spielbetrieb  
insbesondere in den Sparten
	 (2.1) E-Sport
	 (2.2) Jugendfußball U 9 bis U 16
	 (2.3) Mädchen- und Frauenfußball
	 (2.4) Walking Football

(3) Die Abteilung Fußball wird vom Vorstand geleitet.

Stand 16.07.2025
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(4) Im Übrigen gelten für die Abteilungen die Art. 27 sowie 28 der Vereinssatzung.

ART. 3 - TRADITIONSPFLEGE

(1) Gem. Art. 2 der Vereinssatzung verfolgt der Verein u.a. den Zweck der Förderung von Kunst und Kul-
tur. Mit einer ideellen und finanziellen Unterstützung soll die Traditionspflege wie auch soziale Projekte 
als eine Gesamtaufgabe des Vereins gestärkt werden.

(2) In Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgabe unterhält der Verein unter der Leitung des Vorstands 
ein eigenes Vereinsmuseum. Das Museum versteht sich als Ort der Begegnung und bietet als Forum 
allen Bereichen des Vereins die Möglichkeit, sich darzustellen.

(3) Mit dem Sozialprojekt „Betze-Engel” unterstützt der Verein Hilfsorganisationen und Einrichtungen für
hilfsbedürftige Menschen in der Region.

ART. 4 - DIE ABTEILUNGSVERSAMMLUNG

(1) Bis spätestens 31.08. eines Jahres soll jährlich sowie bei zwischenzeitlichem Bedarf eine Abteilungs-
versammlung stattfinden. Spätestens hat eine solche Abteilungsversammlung gem. Art. 28 Abs. 1 der 
Vereinssatzung alle drei Jahre stattzufinden.

(2) Die Versammlung kann auch als hybride Veranstaltung stattfinden. Hierüber entscheidet die Abtei-
lungsleitung.

(3) Die Abteilungsleitung kann jederzeit eine außerordentliche Abteilungsversammlung einberufen. 
Hierzu ist sie verpflichtet, wenn der 10. Teil der stimmberechtigten Mitglieder der Abteilung dies unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche einzuladen.

(4) Die Versammlung der gem. Art. 2 Abs. 3 dieser Vereinsordnung durch den Vorstand geführten Ab-
teilung Fußball entfällt, wenn der Vorstand die für diese Abteilung relevanten Berichte im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung behandelt.

ART. 5 - DIE ABTEILUNGSLEITUNG

(1) Die Abteilungsleitung führt die laufenden Geschäfte der Abteilung. Ihr obliegt die Ausführung der 
Abteilungsbeschlüsse und der Vorgaben des Vereins.

(2) Die Aufgaben sind die sportlichen Ziele der Abteilung, insbesondere ihrer jugendlichen Mitglieder, 
im Sinne der Vereinssatzung zu fördern und zu koordinieren, den Spiel- und Wettkampfbetrieb zu über-
wachen und damit verbundene Führungs- und Leitungsaufgaben zu übernehmen.

(3) Die Ausübung mehrere Ämter innerhalb der Abteilung ist für die Funktionen Leitung und Kassenfüh-
rung nicht zulässig.
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(4) Die Wiederwahl der Abteilungsleitung ist möglich.

(5) Im Rahmen vom Gesamtverein vorgegebenen Budgets sind der Abteilungsleiter sowie der stellver-
tretende Abteilungsleiter zum Abschluss von Rechtsgeschäften mit bis zu 100€ bevollmächtigt. Für den 
Abschluss von Rechtsgeschäften, die die Abteilung mit mehr als 100€ belasten, benötigt es eine zusätz-
liche Zustimmung des Kassenwarts. Für Dienstverträge ist der Vorstand des Gesamtvereins zuständig.

(6) Bleibt eine Funktion im Abteilungsvorstand unbesetzt, so können gem. Art. 18 der Satzung Mitglieder
kooptiert werden. Die Person muss während einer Wahlperiode von der nächsten Abteilungsversamm-
lung bestätigt werden.

ART. 6 - VEREINSJUGEND

(1) Die Jugendarbeit im Verein basiert auf der Jugendordnung.
(2) Die Durchführung der Wahl eines Gesamtjugendleiters obliegt dem Vereinsrat.
(3) Mit dem Kids-Club „Teufelsbande“ erhalten die jungen Fans einen festen Platz im Verein.

ART. 7 - SALVATORISCHE KLAUSEL

Bestimmungen, die in der Vereinsordnung nicht ausdrücklich geregelt sind, finden nach Maßgabe der 
Ausführungen in der jeweils gültigen Satzung Anwendung.

ART. 8 - VORRANG DER SATZUNG

Sollte diese Vereinsordnung eine Regelung enthalten, die der jeweils gültigen Satzung widerspricht, so 
geht die Regelung in der Satzung dieser Vereinsordnung vor.

ART. 9 - INKRAFTTRETEN

Die Vereinsordnung tritt mit Beschlussfassung des Vereinsrates nach Art 6 Abs. 2 der Vereinssatzung in 
Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit.


